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§ 37 KartG 2005
Entscheidungsveroffentlichung

KartG 2005 - Kartellgesetz 2005

@ Berucksichtigter Stand der Gesetzgebung: 14.09.2021

1. (1)Das Kartellgericht hat sowohl stattgebende als auch ab- oder zurlickweisende rechtskraftige Entscheidungen
Uber die Abstellung einer Zuwiderhandlung, die Feststellung einer Zuwiderhandlung oder einer
marktbeherrschenden Stellung, die Verhangung einer GeldbuRe, Antrage auf Erlassung einstweiliger Verfiigungen
oder Uber Antrage nach den 88 11 und 16 sowie rechtskraftige Entscheidungen Uber die Annahme von
Verpflichtungszusagen und Giber die Anderung oder Aufhebung von Auflagen oder Beschrénkungen nach § 12
Abs. 3 zweiter Satz durch Aufnahme in die Ediktsdatei (8 89j GOG) zu veroffentlichen. Die Veroffentlichung erfolgt
unter Angabe der Beteiligten und des wesentlichen Inhalts der Entscheidung einschlieBlich der verhangten
Sanktionen. Sie muss einem berechtigten Interesse der Unternehmen an der Wahrung ihrer
Geschaftsgeheimnisse Rechnung tragen. Wurde die Entscheidung des Kartellgerichts durch eine Entscheidung des
Kartellobergerichts abgeandert, so ist die Entscheidung des Kartellobergerichts zu verdffentlichen.

2. (2)Das Kartellgericht hat den Parteien Gelegenheit zu geben, die Teile der Entscheidung zu bezeichnen, die sie
von der Veroffentlichung ausnehmen wollen. Es hat Uber die zur Verdffentlichung bestimmte Fassung der
Entscheidung mit Beschluss des Vorsitzenden zu entscheiden.

In Kraft seit 10.09.2021 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/kartg/paragraf/11
https://www.jusline.at/gesetz/kartg/paragraf/12
file:///

	§ 37 KartG 2005 Entscheidungsveröffentlichung
	KartG 2005 - Kartellgesetz 2005


